
Unterstützung des Kunstprojektes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene „DER FAHRENDE
RAUM“ in Freimann

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05515 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirks 12 Schwabing – Freimann vom 06.11.2018

Sehr geehrter Herr .
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Datum vom 06.11.2018 haben Sie den o.g. Antrag gestellt und konkret beantragt:

„Der  BA  12  Schwabing  -  Freimann  unterstützt  das  Projekt  DER  FAHRENDE  
RAUM des Kultur-  und Spielraum e.V.,  wie es in  der Anlage 1 zu  diesem Antrag  
beschrieben ist. Der BA 12 Schwabing - Freimann fordert die Stadt München dazu auf,
diesem Projekt im Zeitraum von April bis Ende Oktober 2019, eine Fläche auf dem  
Spielplatz  an  der  Situlistraße  (zwischen  Situlistraße,  Kulturheimstraße,  Heidemann-
straße) zur Verfügung zu stellen.“

Zur Begründung Ihres Antrages tragen Sie vor:

„Der BA 12 unterstützt den FAHRENDEN RAUM bereits seit seinem Entstehen in
der Wundtstraße. Seither hat sich das Projekt weiterentwickelt und erfreut sich dadurch
noch größerer Beliebtheit. Gerade für Freimann ist eine weitere Ergänzung des 
kulturellen Angebots für Kinder und Jugendliche wünschenswert, wobei möglichst viele
unterschiedliche Personen angesprochen werden sollen; deshalb unterstützt der BA 12
ausdrücklich den Standortwunsch des FAHRENDEN RAUMS nahe der 
Heidemannstraße.

Das Stadtjugendamt unterstützt den Standortwunsch des FAHRENDEN RAUMS.“

Unser Zeichen

          

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I
Sicherheit und Ordnung.Gewerbe
Veranstaltungs- und 
Versammlungsbüro (VVB) 
KVR-I/253 

Datum
14.03.2019

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße  

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr
Di 8.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Do 8.30-15.00 Uhr 

Internet:
www.kvr-muenchen.de  
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Der Inhalt des Antrages betrifft  eine laufende Angelegenheit, deren Besorgung nach  Art. 37
Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige Behand-
lung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich. Zudem liegt auch keine
Angelegenheit vor, in der der Bezirksausschuss ein Entscheidungsrecht gem. § 9 Abs. 1 Be-
zirksausschussS i. V. m. Anlage 1 der BezirksausschussS (Katalog) hat. Darüber hinaus han-
delt es sich um keine laufende Angelegenheit, welche durch OB-Vollmacht auf den Bezirks-
ausschuss übertragen wurde (Anhang 3 zur BezirksausschussS).

Das Kreisverwaltungsreferat wurde mit Schreiben des Baureferats vom 06.02.19, eingegan-
gen am 11.02.19, gebeten, die Federführung für die Beantwortung dieses Antrages zu über-
nehmen.

Inhaltlich können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Dem Veranstaltungs- und Versammlungsbüro des Kreisverwaltungsreferates liegen die An-
tragsunterlagen für die Kunstaktion „DER FAHRENDE RAUM“ bereits vor. Das Umlaufverfah-
ren mit den Fachdienststellen für die genannte Kunstaktion ist abgeschlossen. Für den Stand-
ort Spielplatz an der Situlistraße, Ecke Kulturheimstraße, ging insbesondere folgende Stellung-
nahme des Baureferats – HA Gartenbau als Grundstückseigentümer ein:

„Der Bereich des Spielplatzes Situlistraße/Ecke Kulturheimstraße besteht, neben den Sandflä-
chen mit Spielgeräten, überwiegend aus Spiel- und Liegewiesen, welche als kurzgemähte Ra-
senflächen angelegt  und gepflegt sind. Bei  einer Nutzung der Rasenflächen als Veranstal-
tungsfläche über mehrere Monate wird die Grasnarbe voraussichtlich stark beeinträchtigt wer-
den. Für die Aufstellung des Containers ist die Herstellung einer ebenen tragfähigen Fläche
erforderlich. Im Anschluss an die Veranstaltung sind die dafür genutzten Flächen durch den
Veranstalter entsprechend dem Ausgangszustand, in Abstimmung mit dem Baureferat (Gar-
tenbau), wiederherzustellen. Wir bitten zur genauen Festlegung der Veranstaltungsfläche so-
wie zu den Wiederherstellungsarbeiten mit dem zuständigen Sachgebietsleiter Herrn ….........,
Kontakt aufzunehmen.“

Die Kontaktdaten des zuständigen Sachgebietsleiters  des Gartenbaus wurden unsererseits
bereits an die Veranstalterin weitergegeben. Zusätzlich gingen im Rahmen des Umlaufver-
fahrens Rückmeldungen mit Auflagenvorschlägen durch die Untere Naturschutzbehörde und
der Branddirektion ein. Nach derzeitiger Aktenlage kann nach Klärung der oben genannten
Punkte zwischen der Veranstalterin und dem Baureferat die Erteilung einer Genehmigung mit
den entsprechenden Auflagen für den gewünschten Standort in Aussicht gestellt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


